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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES\" 

DES KANTONS. SOLOTHURN 

VOM 

18. Mai 1979 Nr. 2723 

I. 

Zur Ergänzung des Allgemeinen Bebauungsplanes der Gemeinde Rickenbach 

und für d:ie Sanierung der prekären Verkehrsverhältnisse an der Durch

gangsstrasse T 5 bei derKreuzung Mühlegasse hat das 'Bau-Departement 

aufgrundvon § 11bis des kantonalen Baugesetzes im Einvernehmen mit 

dem Gemeinderat einen Strassen- und Baulinienplan über den Ausbau 

der Durchgangsstrasse T 5 mit rücb",rärtigen Erschliessungsstrassen 

Teil Süd· ausarbeiten lassen. Die öffentliche Planauflag·e erfolgte in 

der Zeit vom 22. Dezember 1978- 22. Januar 1979 '6eim.Kreisbauamt II 

in 01 ten und beim Baupräsidenten A. Leimgruber in Rickenbach •. Innert 

der iti:t:lagefrist gingen sechs Einsprachen ein, nämlich· vori: ...... 

1. J egerlehner,-;Rohrer .IJJ:arkus, Landwirt, Rickenbach . ~ . ' . . 

2., .Peyer-Wyss Edmund, Römerstrasse 2, Solothurn 
vertreten durch Dr. Franz Zwygart, Fürsprecher, 

3. Borner Otto, Schliffenenweg 42, Würenlos 

4. Kamber·-Karli Lucie, Dorfstrasse 42, Kappel 

5. Erbengemeinschaft Aeberhard, vertreten durch 
Aeberhard Jörg, lic. iur., Krurilril.turmstrasse 15, 

6. Kisslihg-Kamber :Hansruedi, Lanchvirt, Rickenbach 

Solothurn 
.. -.···· 

Solothurn 

·Beamte des Bau-Departementes führten im Beisein von Vertretern der 

Einwohnergemeinde Rickenbach am 7. und 28. Februar 1979 in Rickenbach 
''' 

die Einspracheverhandlungen.durch. 

I I. 

Die Einsprecher sind Gr~deigentümer in dem durchden.Plan berührten 

Gebiet oderam Au§3bq.~rr;:>jekt direkt interessiert. Die Einsprachen 

wurden fristgerecht. fjlip.gereicht, weshalb auf ~3ie einzutreten ist. 
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Der Regierungsrat stellt fest und zieht in Erwägung: 

EinQ]rache Nr. l Jegerlehner-Rohrer Markus, Landwirt, Rickenbach 
Eigentümer von GE Rickenbach Nr. 150 

Der Einsprecher verlangt, dass die geplante Strasse ganz an die öst-

·liche Grenze seiner Parzelle zu verlegen sei. Dadurch würde sein 

Grundstück nicht in zvrei Teile zerschnitten. Sollte eine Verlegung 

nach seinem Vorschlag nicht möglich sein, fordert er vollen Realer

s.atz. 

Die Verlegtmg der geplanten Kantonsstrasse 3. Y.iasse i.iri Sinne des 

Einsprechers bringt eine wesentliche Verschlechterung des Gesamtkon

zeptes. Nachdem der Staat Solothurn in der Lage ist, südlich der 

:Bahnlinie in vollem Umfange·LandvJirtschafts'iand als Realersatz abzu-Z 

geben, hät Herr Jegerlehnermit Schreiben vom 27. ·April 1979 seine 

Einsprache zurückgezogen. Sie kann somit als gegenstandslos abge

schrieben werden. 

Eigsprache Nr. 2 Peyer-Wyss Edmund, Römerstrasse 2:, Solothurn 
vertreten durch Dr. Franz Zvvygart, Fürsprecher, 
Solothurn 
Eigentümer von G:S RickenbachNr. 153 

Der .. Vertreter des. Einsprechers verlangt, .dass die Erschliessung des 

Parkplatzes auf der Nordseite der Liegenschaft in beiden Richtungen 

der Durchgangsstrasse vJie bisher gewährle:LE;tet ble:iJ;>e • Ebenso sei die 

Zufahrt zu den Garagen und den übrigen Geschä:J;tslokalitäten auf der 

Südseite zu ermöglichen • .l\:n den· Einsprache~erhandlungen konnte anha}\j 

einer Skizze dargelegt werden, dass für den Linksabbiegeverkehr, so-

fe;r:nbereits in der ersten Etappe die Korrektu:r-des südlichen Stras

.s~mrap.des vorgenommen wird, die Möglichkeit: b.e's.tßht, eine Linksab

biegespur zu erstellen. Die aufgez;eigte Ervmite;rung der Kantonsstrasse 

bringt für den Gastgewerbebetrieb eine wesentliche Verbesserung der 

Zufahrtsverhältnisse. Eine solche bauliche Massnal~e rechtfertigt 

sich allerdings nur, wenn auch der Grund$ige:p.tümer die heute schlecht 

_,.,angeordneten Parkplätze (Rückwärtsausfah~en a~f den Radweg 1p_l4 die 

. · Strassenfahrbahn) ·. ne1.lzei tlich gestaltet. , Das . Tiefbau1;Wlt hat" <l,arüber 

· · einen Vorschlag-ausgearbeitet. Die definitive Anordnung, der :Sau und 

die Finanzierung der Parkplatzsanierung sowie die Landentschädigm1g 

sind jedoch im Landerwerbsverfahren zu regeln. 
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Die engen Platzverhältnisse zwischen der Westseite der Liegenschaft 

Peyer und dem Dorfbach lassen für die Gestaltung des Rampenaufganges 

auf der Südseite keine andere I/föglichkei t als die im Auflageplan vor

geschlagene Lösu..ng. Damit die Zufahrt zum Vorplatz südlich der Lie

genschaft Peyer Ut.'1.c1 die Zufahrt zu den Garagen auf dem Nachbargrund-

. stück Flückiger ohne EinschräDktmgen von der Mühlegasse her ge·währ

leistet werden kam1 9 scheint es z-vreckmässig, vJ"enn sich die Grundeigen

tli.mer der Nachbargrw1.dstücke ein gegenseitiges Geh- und Fahrrecht 

einräumen lassen. Mit der vorgeschlagenen Lösung profitiert vor allem 

derEinsprecher 9 da die bestehende Zufahrt mit einer Durchfahrts

preite von ca. 2,50 m äusserst knapp ist. Aufgrund vorstehender Er

_wägungen ka;nn dem Einsprecher weitgehend entsprochen werden. Im übri

gen is.t. die Einsprache 1 soweit c.1arauf einzutreten ist, abzuweisen. 

~insprache Nr. 3 Borner Otto, Schliffenenweg 42 1 Würenlos 
Eigentümer der GB Rickenbach Nr. 112 und 466 

Herr Borner erhebt Einsprache gegen die geplante Verlegung der Stras

senführung; weil dadurch seine Eigentumsrechte der vorgenktnnten 

Grundstücke: tangiert vJerden. 

Dazu ist festzuhalten 9 dass die neue Planung gegenüber dem genehmig

ten allgemeinen Bebauungsplan die Ausnützungsmöglicll.keiten der Par

zellen Borner besser löst und der Landbedarf für die Strassenausbau

ten kleiner wird. Die vom Einsprecher verlangte Verschiebung der 

Strassenanlage an die südliche Grenze von GB Nr. 466 ist 1 nachdem die 

Industriestrasse bereits ausgebaut ist, aus finanziellen Gründen un

zumutbar. Ein solches Begehren hätte bereits bei der·Auficige ·des all

gemeinen Bebauungsplanes vorgebracht werd'ei1 mi.issen. Die Forderung für 

die Uebernahme der beiden Grundstücke durchden Btaa.t oder die Ge

meinde ist beim Landerwerbsverfahren ·.geltend zu machen. Die Einsprache 

ist daher 9 soweit darauf einzutreten ist, abzulehnen. 

Einsprache Nr. 4 Kamber-Karli Lucie, Dorfstrasse 42, Kappel 
Eigentümerin der GB Ri,ckeY).bach Nr. 3~5, 405 

l i ,.. ; ·} .- . . 

Die Einsprecherin vl~dersetzt sich energisch der _geplanten Fussgänger

unterführung, die erneut einen vlesentlichen Eing;r:iff in die Liegen-
... 

schaft GB Rickenbach Nr. 395, d.h. in den Vorga~ten zum Gebäude Nr. 

24 zur Folge hat. 
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;:Jie stellt das Begehren, die Strassenplanung derart vorzunehmen, dass 

ihre Liegenschaft nicht tangiert w·ird. Sie weist .darauf hin, dass die 

vor Jahren im Zusammenhang mit dem Strassenbau erstellteGartenmauer 

lli~d d~e Bepflanzungen erneut weichen müssten. Letztlich wird darauf 

aufmerksam gemacht, dass ein Teil der Liegenschaft unter Denkmal

schutz stehe~·· Es sei deshalb nicht verständlich, eine Verkehrssanie

rung zu L8"sten eines dokumentarisch erhaltensvlerten Gebäudes durch

zuführen. Für das Entschädigungsverfahren werden bereit$ Forderm~gen 

für die Nachteile, die durch den Bau der Unterfühl .... ung entstehen, 

geltend gemacht. Im übrigen vdrd das Bedürfnis e?-ner Fussgängerunter

führung für die Gemeinde Rickenbach bestritten. Der vom Vertl .... eter ( 

der Einsprecherin anlässlich der Einspracheverhandlungen vorgeschla

genen Verschiebung der Unterführung westlich des Dorfbaches kann aus 

verkehrstechnischen Erv1ägungen nicht stattgegeben werden. 

Erfahrungsgernäss ist die livichtigste· Voraussetzung für die Benützung 

der Unterführung ihre Lage bezüglich der Fussgängerströme.Optimale 

Verhältnisse sind hier gegeben, indem die Unterführung in der Achse 

Dorfstrasse - Mühlegasse zu liegen kommt. Gleichzeitig können beim 

; geplanten Standort die beiden Bushaltestellen gürl.stig angeschlossen 

werden~ .· 

Eine Verlegung entsprechend dem Wunsche der Einsprecherin hätte zur 
. . . ' . . . . ., .. 

Folge, dass ein grosser Teil der Fussgänger die Strasse a niveau 

· überschreiten würde und erhebliche Risiken in Kauf nimmt, weil er \--' 

schon bei kleinen· Umvegen die Unterführtmg meidet·. Dazu ist festzu

stellen, dass auch bei einer westlichen Verschiebung die Eingriffe 

.· .in· bestehende Liegenschaften nicht· unbe d'&utender si~d. 
Die angebrachten Zvieifel über die Not\'lendigkei t mit der Begründm~g, 

. dass die Bevölkerm~gszahlen in R:l.ckenbach kleiner sind, als in den 

übrigen 1vei t grösseren Ortschaften zwischen Grenchen m~d 01 ten, las

sen den Verzicht einer Personenunterfüh~ung ~ dießer stark befahre-
. - " . . .. ~ 

nen Durchgangsstrasse nichtrechtfertigen. In den letzten Jahren kam 

es auf dem Fussgängerstreifen zu • zvrE;d schweren Verkehrsunfällen, die 

auf einen nicht zu unterschätz.enden Gefahrenherd hinweisen~ Vor allem 

zum.: Schutze der Kinder und der ~1 teren Leute drängt sich der· Bau 

einer Unterführung für ein sicheres und freies Ueberg_ueren der Kan

tonsstrasse auf. 
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·.Die von der Einsprecherirr dai~gelegten Beeinträchtigungen der Liegen

schaft durch den Bau der Unterführung'kö:rillen bei der Detailprojek

tieru_ng und der Gartengestaltung wesentlich vermindert werden, so 

dass die Bedenken nicht derart gravierend sein dürften, wie "dies an

hand des Auflageplanes den Anschein macht. 

· ·Die· Einsprache ist abzulehnen • 
. - .. ::.: L 

Einsprache Nr. ~ Erbengemeinschaft Aeberhard, vertreten durch 
Aeberhard Jörg, lic. iur., Solothurn 
Eigentümerirr der Liegenschaft GB Rickenbach Nr. 55 

Der Vertreter der Einsprecherirr bezweifelt die Richtigkeit des vor

gesehenen Strassen- und Baulinienplanes und fordert, dass dieser als 

ganzes aufzuheben sei. Eventuell ist die Kreuz'l).:.'lg Industriestrasse -

Neuanla.ge Kantonsstrasse 3. Klasse südlich zu verlegen und, ~er Stras

sen- und Baulinienplan zurückzustellen, bis die finanziellen und 

materiellen Folgen feststehen. 

Auf Grund der Darleg~r-gen anlässlich der Einspracheverhandlung hat 

die Einsprecherirr ihre Einsprache mit Schreiben vom 8. Febr:ua~ 1979 
zurückgezogen. Allfällige Begehren bezüglich Landerwerb und Perimeter 

werden in die entsprechenden· v~'rfahren verwiesen. 

Die Einsprache kann somit als gegenstandslos abgeschrieben we~den. 

Einsprache Nr. 6 Kissling...:.Kamber Hans-Rudolf, Rickenbach 

( _/ Der Einsprecher ·weist in seiner Einsprache darauf hin, dass er täg

lich viermal die Durchg2.ngsstrasse beim Restaurant "Sonne'i mit- seinem 

HandkarrEm für die JVIilchlieferung übe'±'queren müsse und dass er sich 

deshalb gezwungen sehe, gegen die ge}?l'arite Fussgängerunterführung 

und die Schliessm'lg der Mühlegasse Einsprache zu erheben. 

Nach dem Auflageprojekt wird an der ;J.t1illilegasife zwischen der bestehen

den Gartenmauer der Liegenschaft Peyer · und)~d·em süd-iichen Rampenauf

gang der Personenunterführung ein Verhiri.dungsweg.von ca. 2.00 m Breite 

für den Fussgängerverkehr offen gelass·e:n~··Die bestehende ·Ueberbauung 

und der Bachl2.uf lassen in diesem Bereich k8'ii1e : and:ere :1xföglichkei t 

der Gestaltung der FussgängerunterfU.hrung zti.'.· 'Eitle· Verschiebung nach 

Osten würde den Bedürfnissen des Fussgängerverkehrs nicht Rechnung 

tragen. Eine direkte Durchfahrt für FahrzBU~e in die Mühlegasse kann 
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. a:us den E3rw:ähnten Gründen nicht mehr ge1vährt werden; sie ist auch 

aus Verkehrssicherheitsgrü...n<:len abzule.hnen. Die Zugäng~ zur Fussgän

e?erunt<?rführung ·werden mit Rampen von caa 12 % ausgebild(3t,, die 

jederzeit ein gefahrloses Kreuzen der stark befahrenen Durchgangs

strasse gestatten. 

Allfällige Begehren für verkehrspolizeiliche Massnahm(3._n s . .tnd bei der 

Auflage des Signalisations- und Markierungsplanes beim Polizei-

Departement anzumelden •. , .. , •. ;, ..... • _: • -•.•:,: I ...._ ••• : • • • 

Die Einsprache ist abzuweisen.· 

IV. 

Das Planverfahren wurde· ordnUngsgernäss c1urchgefU.hrt. Gegen>ctE:m vor

liegenden Plan selbst sind keine· technischen Einwände .>zu erheben. 

Aus diesem Grunde ist der Strassen:.:..u.na· Bäulinieriplan im Siniicd' vor

stehender Feststellungen zu genehmi'geh. 

Es wird 

beschlossen~ 

( 

1. Der Strassen-'- und Baulinienplan:der Durchgangsstrasse T 5 mit den 

rückwärtigen ErschliessQngsstrassen Teil Süd in der Gemeinde .. · 

Rickenbach wird genehmigt. 

2. Die Einsprachen: 

.. 
·' 

Nr. 2 Peyer-:-ll'lyss Edmund, wird>t.eilweise gutgeheissen, im übrigen 

Nr. 3 

Nr. 4 

·Nr . 6 

Nr·. 1 

d'fr~-- 5 

aber abgewiesen. 

Borner Otto, 

Kamber-Karli Lucie und 

Kissling-Kamber Hansruedi, 1<1erden abgewieoet)., soweit. darauf 

einzutreten ist. 

Jegerlehner~Rohrer Markus ttnd 

Erbengemeinschaft Aeberhard~: werc1e~'l als gegEmstandslos 

abgeschrieben. . ~ ._·; 

· .. l ... 
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3. Für den Fall, dass mit den betroffenen Grundeigentümern über den 

Erwerb des erforderlichen Landes keine gütliche Einigung zustande 

kommen sollte, wird das Expropriationsverfahren eingeleitet; das 

Bau-Departement v.rird mit dem Vollzug beauftragt. 

Bau-Departement (3) vB/k 

Jur. Sekretär (2) 

Der Staatsschreiber: 

Kant. Tiefbauamt (5) mit 2 genehmigten Plänen 

Kant. Amt für Raumplanung (2) mit 1 genehmigten Plan 

Ammannamt der Einwohnergemeinde 4613 Rickenbach 
mit 1 genehmigten Plan 

Baukomrnission 4613 Rickenbach 

Arntsblatt, Publikation der Genel~igung 

Sämtliche Einsprecher per Einschreiben: 

- Jegerlehner-Rohrer Markus, Landwirt, 4613 Rickenbach 

- Dr. Franz Z~vygart, Fürsprecher & Notar, lifiklaus Konrad-Strasse, 
4500 Solothurn (2) für sich und seinen Klienten 

- Borner Otto, Schliffeneuweg 42, 8116 Würenlos 

- Kamber-Karli Lucie, Dorfstrasse 42, 46;6 Kappel 

- Aeberhard Jörg, lic. iur., Krummturmstrasse 15, 4500 Solothurn (2) 

- Kissling-Kamber Hansruedi, Landwirt, 4613 Rickenbach 
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